
— soweit erforderlich, die Entscheidung der Anstellungs
behörde aufzuheben, mit der die Beschwerde der Klägerin 
zurückgewiesen wurde; 

— die Europäische Kommission zu verurteilen, als Ersatz des 
materiellen Schadens einen vorläufig und nach billigem Er
messen auf 20 000 Euro geschätzten Betrag zu zahlen; 

— der Europäischen Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 
28. Juni 2012 — BH/Kommission 

(Rechtssache F-129/11) ( 1 ) 

(2012/C 287/78) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Der Präsident der Ersten Kammer hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 25 vom 28.1.2012, S. 73. 

Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 
28. Juni 2012 — BJ/Kommission 

(Rechtssache F-139/11) ( 1 ) 

(2012/C 287/79) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Der Präsident der Ersten Kammer hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 65 vom 3.3.2012, S. 25. 

Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 
28. Juni 2012 — BK/Kommission 

(Rechtssache F-140/11) ( 1 ) 

(2012/C 287/80) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Der Präsident der Ersten Kammer hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 65 vom 3.3.2012, S. 25.
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